
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Matthias Strolz, Claudia Gamon, Kollegin und Kollegen 

zum Bericht des Unterrichtsausschusses über den Antrag 2254/A der Abge
ordneten Mag. Elisabeth Grossmann, Brigitte Jank, Dr. Harald Walser, Kolle
ginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes
Verfassungsgesetz, das Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes
Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 hinsichtlich des Schulwesens ge
ändert wird, das Bundesverfassungsgesetz über die Begrenzung von Bezügen 
öffentlicher Funktionäre, das Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetz, das 
Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz und das Verwaltungsgerichtshofgesetz 
1985 geändert werden, ein Bundesgesetz über die Einrichtung von Bildungsdi
rektionen in den Ländern erlassen wird, das Ausschreibungsgesetz 1989, das 
Schulorganisationsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Bundesschulge
setz, das Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz, das Schulzeitgesetz 1985, 
das Minderheiten-Schulgesetz für das Burgenland, das Minderheiten
Schulgesetz für Kärnten, das Bundesgesetz BGBI. Nr. 420/1990, das Schulun
terrichtsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vor
bereitungslehrgänge, das Hochschulgesetz 2005, das Schulpflichtgesetz 1985, 
das Berufsreifeprüfungsgesetz, das Pflichtschulabschluss-Prüfungs-Gesetz, 
das Schülerbeihilfengesetz 1983, das Privatschulgesetz, das Religionsunter
richtsgesetz, das Bildungsdokumentationsgesetz, das Schülervertretungenge
setz, das BIFIE-Gesetz 2008 sowie das Bildungsinvestitionsgesetz geändert 
werden, das Bundes-Schulaufsichtsgesetz aufgehoben wird und das Beamten
Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbediensteten
gesetz 1948, das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, das Landeslehrer
Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer
Dienstrechtsgesetz, das Landesvertragslehrpersonengesetz 1966, das Land
und forstwirtschaftliche Landesvertragslehrpersonengesetz, das Bundes
Personalvertretungsgesetz und das Unterrichtspraktikumsgesetz geändert 
werden (Bildungsreformgesetz 2017) - TOP 13 

Der Nationalrat wolle in Zweiter Lesung beschließen: 

Der dem Bericht des Unterrichtsausschusses über den Antrag 2254/A der Ab
geordneten Mag. Elisabeth Grossmann, Brigitte Jank, Dr. Harald Walser, Kolle
ginnen und Kollegen, angeschlossene Gesetzesentwurf wird wie folgt geän
dert: 

Art. 1 (Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

1. Art. 113 Abs. 6 lautet: 
,,(6) An der Spitze der Bildungsdirektion steht der Bildungsdirektor. Der zuständi
ge Bundesminister bestellt den Bildungsdirektor im Einvernehmen mit dem Lan
deshauptmann auf dessen Vorschlag. Die Bestellung des Bildungsdirektors ist 
auf fünf Jahre befristet. Wiederbestellungen sind zulässig. Kommt kein Einver-
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nehmen zustande, kann der zuständige Bundesminister vorläufig eine Person mit 
der Funktion des Bildungsdirektors betrauen. Nähere Bestimmungen trifft das 
Bundesgesetz gemäß Abs. 10." 

2. In Art. 113 entfällt Abs. 8 

3. In Art. 1 13 Abs. 10 entfällt der letzte Satz. 

Begründung 

Solange Bildungspolitik als Partei- und Machtpolitik begriffen wird, stehen im Zent
rum des Interesses nicht die Schülerinnen und Schüler, sondern der Fokus gilt einzig 
dem Erhalt und Ausbau der eigenen (parteipolitischen) Pfründe und Einflussmöglich
keiten. Das ist für Schüler_innen, Lehrer_innen und Eltern hochgradig dysfunktional. 
Die Landeshauptleute sind in diesem Zusammenhang ein besonderes Ärgernis. Sie 
haben sich im aktuellen Gesetzesentwurf weiterhin den machtpolitischen Zugriff auf 
das Schulsystem gesichert. Der größte Schwachpunkt des Gesetzesvorschlags be
steht in der Neugestaltung der Behördenstruktur. Die Möglichkeit des Landeshaupt
leute, sich mittels Landesgesetz selbst zu Präsidenten der Bildungsdirektion zu er
nennen, ist jedenfalls abzulehnen. Die Funktion dieses Präsidenten dient offensicht
lich vor allem der (partei)politischen Einflussnahme. 
Zudem besteht im aktuellen Gesetzesentwurf eine weitere Lücke: Ist bei der Bestel
lung des Bildungsdirektor kein Einvernehmen zwischen dem Landehauptmann und 
dem zuständigen Minister herzustellen, kann der Landeshauptmann vorläufig eine 
Person mit der Funktion des Bildungsdirektors betrauen. Diese Hintertüre zur Ein
flussnahme des Landeshauptmanns auf die Bestellung des Bildungsdirektors - und 
damit auf die gesamte Behörde - ist unbedingt zu schließen. 
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